These: Das schulrechtlich zulässige Wahlpflichtangebot der Gemeinschaftsschule ist pädagogisch häufig nicht schülerkonform ausgestaltet; daraus resultierende Leistungsdefizite dürfen den SuS nicht angelastet werden.
Meiner Ansicht nach dürfen Leistungsdefizite, die aus einer nicht schülerkonformen Ausgestaltung des Wahlpflichtangebots entstehen, den SuS nicht angelastet werden. Die Gemeinschaftsschule hat den gesetzlichen Auftrag, Lernende entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten, Interessen und Lernvoraussetzungen zu fördern. Ab Jahrgangsstufe 7 sieht die Gemeinschaftsschulverordnung SH die Einführung von Wahlpflichtfächern vor, die eine individuelle Schwerpunktsetzung ermöglichen sollen (§ 1 und 3 GemSchulVO SH). Rechtlich handelt es sich dabei um ein organisatorisches Angebot der Schule, nicht um ein subjektives Wahlrecht der SuS. In der schulischen Praxis zeigt sich jedoch, dass das Wahlpflichtangebot häufig auf Fremdsprachen wie Spanisch oder Französisch begrenzt ist. Diese Auswahl ist historisch und bildungspolitisch nachvollziehbar, berücksichtigt aber nicht immer die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schülerschaft. Besonders SuS mit mehrsprachigem Hintergrund äußern häufig den Wunsch nach Sprachen wie Türkisch oder Arabisch, die für ihre Identitätsentwicklung, familiäre Kommunikation und gesellschaftliche Teilhabe bedeutsam sind. Üblicherweise können die Lernenden drei Wünsche für ihr Wahlpflichtfach angeben. In der Praxis werden diese Wünsche jedoch nicht immer berücksichtigt, sodass viele SuS nur ihren Drittwunsch erhalten. Dies führt oft zu Demotivation und Enttäuschung. Die gewünschte Passung zwischen Angebot und Interessen kann aus organisatorischen Gründen, wie fehlenden Lehrkräften oder curricularen Vorgaben, nicht immer hergestellt werden. Schulrechtlich ist dies zulässig, da die GemSchulVO SH keinen Anspruch auf die Einrichtung bestimmter Wahlpflichtfächer normiert und die Schule über das Organisationsermessen entscheidet (§ 7 GemSchulVO SH). Ich betone jedoch: Wenn Leistungsdefizite der SuS auf die strukturelle Begrenzung des Angebots zurückzuführen sind, darf dies nicht als mangelnde Motivation oder Fähigkeit der Lernenden interpretiert werden. Pädagogisch entspricht dies nicht dem Förderauftrag der Gemeinschaftsschule (§ 3 GemSchulVO SH), der individuelle Lernwege und die Berücksichtigung der Interessen der SuS vorsieht. Aus diesem Grund halte ich es für entscheidend, dass Schulen die Passung ihrer Wahlpflichtangebote reflektieren und die entstehenden Leistungsdefizite nicht den Lernenden anlasten.
